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Taxordnung 
 
Finanzierung des Aufenthalts 
Die Finanzierung der Taxen erfolgt über eigene Mittel der Bewohnenden, beispielsweise IV-Rente 
oder Hilfslosenentschädigung. Falls diese nicht ausreichen, muss der Anspruch auf 
Ergänzungsleistungen geprüft werden.  
 
Tagespauschale:  
total Fr. 184.00  
 
Grundleistungen 
Grundleistungen sind Leistungen, die mit Taxen abgegolten werden. Die Leistungen (insbesondere 
Unterkunft, Verpflegung, Betreuung sowie Pflege) sind an 365 (366) Tagen pro Jahr gewährleistet. 

Unterkunft, Verpflegung Möblierung 
- Unterkunft (inkl. Nebenkosten exkl. TV/Internet/Telefon) und Verpflegung (in Absprache 

Spezialessen oder verordnete Diäten - sofern nicht KVG-pflichtig) 
- In den Aussenwohngruppen kann das Verpflegungsgeld auch ausbezahlt werden 
- Möblierung des Zimmers oder Unterstützung bei der Einrichtung des Zimmers mit eigenen 

Möbeln 
- Mitbenutzung der Sanitär- und Gemeinschaftsräume sowie des Mobiliars 
- Reinigung von Gemeinschaftsräumen sowie Zimmerreinigung oder Unterstützung der 

Bewohnerinnen und Bewohner (gemäss Betriebs- und Betreuungskonzept) 
- Kleiderreinigung (ohne chemische Reinigung) oder Möglichkeit zur (unterstützten) 

selbständigen Reinigung der persönlichen Wäsche (Umsetzung gemäss Betriebs- und 
Betreuungskonzept) 

- Bettwäsche und Frotteewäsche (falls nicht von der Bewohnerin oder dem Bewohner selbst 
gestellt) 

- Materialien des täglichen Bedarfs (beispielsweise Taschentücher, Duschmittel oder Pflaster) 
- Übliche Aufwendungen zur Durchführung und Administration von Ein- und Austritten  

Begleitung, Betreuung und Pflege 
- Begleitung, Betreuung und Unterstützung gemäss Betriebs- und Betreuungskonzept, Einzel 

und Gruppengespräche, Förderplanungen  
- Grundpflege, Pflege bei leichten Krankheitsfällen und Medikamentenabgabe gemäss Betriebs- 

und Betreuungskonzept, Körperpflege, Wundpflege, Injektionen. Bei Leistungen, deren Kosten 
ganz oder teilweise vom Krankenversicherer oder von weiteren Zahlungspflichtigen (wie 
Unfallversicherungen) übernommen werden müssen, können für die Bewohnerin oder den 
Bewohner weitere Kosten anfallen. 

- Nicht KVG-pflichtige Therapien gemäss Betriebs- und Betreuungskonzept 
- Interne Tagesstruktur  

Transport und Freizeitaktivitäten 
- Transport und Begleitung für den Arztbesuch und Therapien (inkl. Podologie und 

Dentalhygiene). Transportkosten zur nächstgelegenen Behandlungsstelle können im Rahmen 
der Ergänzungsleistungen für Krankheits- und Behinderungskosten geltend gemacht werden.  

- Transport und Begleitung bei Behördengängen (exklusive reine Transportkosten) 
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- Kollektive Freizeitangebote: Exkursionen, Ausflüge, Ferien, Projektwochen 
- Transport, Begleitung und Betreuung bei individuellen Freizeitaktivitäten gemäss Betriebs- 

und Betreuungskonzept  
 
Verzicht auf Dienstleistungen, welche in der Tagespauschale enthalten sind, hat keine 
Reduktion zur Folge. 
 
Falls der/die Bewohner/In Hilfe bei der Selbstversorgung braucht (z.B. Duschen, Rasieren etc.) 
wird Anspruch auf Hilflosenentschädigung erhoben. 
 
Rückerstattung bei Abwesenheiten 
Pro Abwesenheitstag erhalten die Bewohnenden einen Teil der Taxe zurückerstattet. Der 
Abwesenheitstag ist folgendermassen definiert: Abwesenheit in der Nacht verbunden mit der 
Abwesenheit an zwei zeitlich daran gebundenen Hauptmahlzeiten:  
Mögliche Varianten:  
Mittagessen, Abendessen, Nacht 
Abendessen, Nacht, Mittagessen 
Nacht, Mittagessen, Abendessen.  
Ankündigungsfrist: mind 4 Tage im Voraus.  
Betrag der Rückerstattung pro Abwesenheitstag: 21.- pro Tag.  
  
Gültigkeit der Taxordnung 
Diese Taxordnung gilt für das Jahr 2025. Das Kantonale Sozialamt legt die Taxen für das Folgejahr 
jeweils Ende Jahr fest. Die Mitteilung über allfällige Veränderungen der Taxen erhalten die 
Bewohnenden in der Regel bis Ende Jahr.   
 
 
 


